
 
 

 

ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN 
 

 

 

Die nachstehenden Bestimmungen gelten für alle Ausschreibungen von 

Kreismeisterschaften ab dem 01.01.2021, soweit nicht im Einzelfall besondere 

Bestimmungen bestehen. 

 

1. Veranstalter 

Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen e.V. – Kreis Iserlohn (K17). 

2. Ausrichter 

Der jeweils vom Kreis-Leichtathletikausschuss (KLA) beauftragte Verein. 

 

3. Durchführung 

Alle Veranstaltungen werden nach den Internationalen Wettkampfregeln (IWR) und 

der Deutschen Leichtathletikordnung (DLO) in der jeweils gültigen Fassung 

durchgeführt. 

 

4. Teilnahmeberechtigung 

Für die Teilnahme an Veranstaltungen des FLVW gelten die Bestimmungen der 

DLO in der jeweils gültigen Fassung, sofern im Einzelfall in den jeweiligen 

Ausschreibungen keine abweichenden Regelungen getroffen wurden. Es sind nur 

Mitglieder der dem FLVW-Kreis Iserlohn angehörenden Vereine mit gültigem 

Startrecht teilnahmeberechtigt. 

 

5. Meldungen – Meldeschluss 

Der angegebene Meldeschluss ist unbedingt einzuhalten. Die genannten Termine 

gelten für den Eingang bei der angegebenen Meldestelle. Sofern ausnahmsweise 

eine Online-Meldung nicht möglich ist, sind die in der Ausschreibung dargestellten 

Hinweise zu beachten. 

Bei Mannschaftswettbewerben müssen alle für den Einsatz vorgesehenen Aktiven 

in der Meldung genannt werden. 

Fehlt eine der erforderlichen Angaben – oder können die Angaben nicht zweifelsfrei 

gelesen werden – behalten sich Veranstalter und Ausrichter vor, die Meldung nicht 

zu berücksichtigen. 

 

 



 

 

 

Organisationsbeiträge 

 

Einzel      Staffel 

U10/U12  3,00 €   U10/U12  4,00 € 

U14 – U20  4,00 €   U14 – U20  5,00 € 

M/F   5,00 €   M/F   6,00 € 

 

Mehrkampf (1 Tag)    Mehrkampf (1 Tag Doppelwertung) 

U10/U12  6,50 €   U10/U12  8,00 € 

U14 – U20  9,00 €   U14 – U20          13,00 €  

M/F           12,00 €   M/F           15,00 € 

 

Nach-/Ummeldungen: Zuschlag pro Wettbewerb  1,00 € 

 

6. Anlagen 

Für die Benutzung der Wettkampfanlagen, insbesondere von Kunststoffanlagen 

mit Spikes, ist die Ausschreibung zu beachten. 

 

7. Startnummernausgabe/Stellplatz 

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt vereinsweise gegen Entrichtung der vollen 

Organisationsgebühr.  

Sofern den Startunterlagen Stellplatzkarten beigefügt sind, müssen diese 

spätestens 45 Minuten vor dem im Zeitplan angegebenen Wettkampfbeginn am 

Stellplatz abgegeben werden. Bei der Abgabe von Stellplatzkarten für 

Staffelwettbewerbe ist darauf zu achten, dass die Laufreihenfolge der Staffelläufer 

angegeben ist. Für die pünktliche Abgabe der Stellplatzkarte ist ausschließlich der 

Aktive verantwortlich. 

 

8. Mehrkampf- und Mannschaftswertung 

Bei den Mehrkampf- und Mannschaftskämpfen erfolgt die Wertung nach den 

jeweils gültigen Punktetabellen (DLV-Mehrkampfwertung bzw. Internationale 

Leichtathletik-Punktetabelle). Bei Straßenwettbewerben erfolgt die 

Mannschaftswertung durch Addition der erzielten (Netto-) Zeiten; beim Cross-

/Waldlauf durch Addition der Platzziffern. 

 

9. Zeitpläne 

Es gilt der Zusatz „Änderungen vorbehalten“. 

 



 

10. Siegerehrung 

Die drei Erstplatzierten erhalten Urkunden (Jahrgangswertung bei U12 – U16). 

 

 

11. Haftung 

Veranstalter und Ausrichter übernehmen bei Unfällen, Diebstahl und sonstigen 

Schadenfällen keine Haftung. 

 

 

Hinweis für den jeweiligen Ausrichter 

Veranstaltungsbericht und Ergebnislisten sind unmittelbar nach Abschluss der 

Veranstaltung zu erstellen und innerhalb von 24 Stunden auf dem vom FLVW 

vorgegebenen Weg an den Verband zu übermitteln. 

 

 

Wir wünschen allen Aktiven und ihren Betreuern eine gute Anreise und bei den 

Wettkämpfen den erhofften Erfolg! 

 

 

 

KREIS-LEICHTATHLETIKAUSSCHUSS 

 

Ansgar Bochynek   Christoph Schulte      Gabriele Haschke 

Vorsitzender    Wettkampfwart                Kampfrichterwartin 

 

 

 


